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Stellungnahme zum Entwurf der Entwurf der allgemeinen Verwaltungsvorschrift 

zur Durchführung und Überwachung der 10. BImSchV  

 

Sehr geehrter Herr , 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Änderungsentwurf der allgemeinen Ver-
waltungsvorschrift zur Durchführung und Überwachung der 10. BImSchV. 

In Bezug auf Ihre E-Mail vom 24.05.2022 übersende ich hierzu nachfolgende Anmerkungen mit der 
Bitte um Berücksichtigung: 

 

• Bei der Beauftragung von akkreditierten Laboren zur Durchführung Untersuchung der Pro-
ben wird von den zuständigen Stellen in NI in der Regel nur der Analyseumfang in Auftrag 
gegeben, wie er für Stichproben unter 4.3 der AVV angegeben ist. Es wird daher von hier 
aus unter 4.3 eine klare Vorgabe aller zu messenden Parameter als notwendig erachtet. 

• Anlage 20 Tabelle II des Entwurfes: „* Ist keine Tankstelle im jeweiligen Bundesland für den 
jeweiligen Kraftstoff vorhanden, so wird die Mindestprobenahmezahl auf 0 gesetzt.“ Es wird 
vorgeschlagen, diese Ergänzung auch in Tabelle III zu übernehmen, da zukünftig im Rah-
men der Energiewende nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch die hier genannten 
Kraft- und Brennstoffe nicht mehr in Verkehr gebracht werden. 
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• Die vorgegebenen Mindestmengen an Probenahmen gemäß der Tabelle III der Anlage 20 
des Entwurfes haben sich für das Land Niedersachsen mehr als verdoppelt (vorher 6, nun 
16 Beprobungen), dabei sind die Probenahmen von leichtem Heizöl von 2 auf 9 Proben an-
gehoben worden. Es wird um Überprüfung diese Festlegung und ggf. Anpassung der Min-
destmengen für Niedersachsen gebeten. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrage 
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